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Sıe sollte die Gemeıinden auf ertorderliche Hilfeleistungen Reterat errichten der eiınen Beauftragten einzusetzen.
hinweisen, geeignete Modelle für sıe aufzeigen und über Die Arbeit 1m Bereich der Altenpastoral oll 1M Zusammen-
gelungene Hıltsaktionen berichten. wiıirken IMITt der Diözesancarıtas geleistet werden.
Sıe sollte Möglıchkeiten ZUuUr Beratung 1mM soz1alen Bereich
schaften. Dıiıe Bıschöte werden gebeten, für die Sicherung der Kran-

— Ferner sollte s1ie durch geeignete Reterenten autf Deka- kenhausseelsorge 1n größeren Städten gegebenenfalls eiınen
natsebene, wenn möglich MIt den diakoniıschen Priester freizustellen.
Werken der anderen Kırchen, Kurse für häusliche Kran-
ken- und Alterspflege und andere 1J1enste durchführen.
Dıie Diözesancarıtas sollte die Gemeinden einerseıts ber „Dıakonie“ nennen WIr die Bereitschaft Bruderdiensten ın der

Gemeinde, ZUWU Eınsatz tür die Menschen und ZUuUr Annahme desden finanziellen Bedarf tür cCarıtatıve Aufgaben und Eın- Diıenstes anderer. Diakonie verwirklicht sıch VOL allem 1n carıtatıver
richtungen, andererseıts auch ber die Verwendung des Tätıgkeıit und carıtatıven Werken. ® Unbeschadet der Tatsache,
gesammelten Geldes intormieren. daß der Begriff „Gemeinde“ normalerweiıse die Juristische Ptarr-

gemeinde meınt, sınd 1n diesem Text gleichzeit1g alle Gottesdienst-Uusammen MmMIt der Diözesancarıtas sollte das Seelsorge- gemeinden mI1t angesprochen, Iso Seelsorgestellen, Außenstationen,
am VO':  - eit eıit Hiılfen für dle Vertiefung brüder- Personalgemeinden 3 „Diözesancarıtas“ meınt den VO'
lıcher Gesinnung 1n der Gemeinde und ihren Gruppen ständigen Bischof beauftragten Caritasdirektor mi1t seıiınen Mitarbeitern
erarbeıten. und seiner Dienststelle 1mM jeweılıgen Jurisdiktionsbezirk, „Seel-

sorgeamt” steht 1er auch für Pastorales AÄAmt der Seelsorgereferat,
Pastorale Anweısung: Der Dekanatsrat oll ein Sachgremıium da 1n den Jurisdiktionsbezirken bisher keıine einheitliche Bezeichnung

1n Gebrauch ISt. „Pfarrer“ 1St. der VO!:! Bischoft mMIt der Gemeinde-
bilden, das 1n Zusammenarbeit MIt den Beauftragten für leitung beauftragte Priester: angesprochen 1St jedoch zugleıich jeder
Carıitasarbeit 1m Dekanat einen regelmäßigen Erfahrungs- MmMI1t Leitungsaufgaben 1n der Gemeinde vgl Anmerkung Betraute.

In Ühnliıcher Weıse sınd „Pfarrgemeinderat“ auch entsprechendeaustausch den gemeindlichen Sachgruppen „Diakonie“
un: deren achliche Anleitung gewährleistet. Gemeindevertretungen 1n ıcht selbständıgen Gemeinden verstehen.

Unter „Carıtatıv tätıgen Gruppen werden 1er Jene Gruppen 1n der
Gemeıiunde verstanden, dıe bislang Carıtativ tätıg sınd, wI1ıe eLw2 Elı-
sabeth- und Vinzenzkonterenzen der andere Heltfergruppen,Pastorale Wünsche die Bischöfe
beschadet der Tatsache, dafß sıch auch Erwachsenen-, Familien- und
Jugendkreise cCarıtatıven Aufgaben wıdmen sollten. „Miıtarbeiter“Dıie Bischöte werden gebeten, 1mM Seelsorgeamt iıhres Juris- des Ptarrers sınd die Kapläne, Dıakone, Seelsorgehelferinnen un

diktionsbezirkes für den Bereich Altenpastoral eın eigenes dere, die Banz der teilbeschäftigt 1mM Diıenst der Gemeinde estehen.

Ördination und Amt
Stellungnahme des Okumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer
Theologen
Die ökumeni:sche Diskussion die Ämteranerkennung schreitet auch innerhalb jeder einzelnen Kırche aufgebrochen In dieser
nu uch ım deutschen Sprachraum . Der OÖkumenische Lage achten Christen aller Bekenntnisse SOTSSAaIMNCI darauf, W 1e
Arbeitskreis evangelischer und hatholischer Theologen, 71946 ıhnen auch durch das Zeugn1s anderer christlicher Kırchen der
vwon Lorenz Kardinal Jaeger und Bischof Prof DDr "Ihelm Glaube Gottes Heilswirken durch das kırchliche Amt BC-
tahlin begründet, befaßte sıch auf seiner Tagung ım Aprıl stärkt und das Verständnıiıs dieses Glaubens gefördert werden
dieses Jahres ın Schloß Friedewald (über Betzdorf/Sieg) miıt der kann
Lehre D“O  - der Ordination unter Bezug auf die geltenden Ord:i- Der Gkumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer
nationsformulare. Nach der Diskussıon der Hauptreferate (Prof Theologen hat aut seiner Tagung VO 1,.—4 April 1974 dieser

Brunner, Heidelberg; Prof Lehmann, Freiburg) und der Bemühung diıenen versucht. Er hat diesem 7 weck 0 a

eiıne Anzahl VO!  3 Ordinationsformularen, die für die evangeli-Korreferate (Prof Pannenberg, München; Prof Bläser,
Paderborn; Prof Lohse, Hamburg; Prof Iserloh, Mün- schen Kirchen 1n Deutschland als typisch gelten dürfen, darauf
ster) ayurde das folgende Dokument mverabschiedet. Der Okume- befragt, welches Verständnıis des ırchlichen Amtes in iıhnen
nısche Arbeitskreis, dem gegenwärtig Theologen beider zu Ausdruck kommt. Nun kann VO  - solchen Formularen ıcht
Konfessionen angehören, ayırd heute D“Oo  x evangelischer Seiıte werden, da{fß 1n ıhnen alle Elemente, dıe einer kıirch-
durch Bischof Hermann Kunst und hatholischerseits “O  S Lorenz liıchen Lehre VO!] Amt gehören, vollstandıg aufgezählt, SYSTE-
Kardinal Jaeger geleitet. Dıiıe unmittelbare Tagungsleitung lag matiısch dargestellt der Sal A US ihren Gründen hergeleitet und
ın den Händen 010}  S Hermann Kardinal 'olk und Prof 1n ıhre Folgerungen hiıneın entfaltet werden. Andererseits hat
Schlink, Heidelberg. Der Arbeitskreis 1975 seine diesjährı- das 1er vernehmbare Zeugnis Aaus Wel Gründen besonderes
gen Erörterungen fort miıt dem Thema „Episkopat UunN Pres- Gewicht Denn erstens handelt CS sıch 1er t die persOn-
byterat“. Dıie Referate der diesjährıgen Tagung sollen veröffent- ıche Meınung dieses der jenes Theologen, sondern offizielle
ıcht werden. Texte der Kırchen; zweıtens ber und VOTLr allem andelt CS sıch

Aussagen, in denen VOT Gott und der Gemeinde VO:

Die Frage nach dem rechten Verständnıis des kırchlichen Amtes kirchlichen Amt gesprochen wird, daß dabei der Glaube der
1St nıcht mehr 1LLUTr zwischen den Kırchen str1tt1g, sondern ISt Kırche bezeugt wırd
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Dabei zeıigte sıch diejenigen Elemente, die allen behandelten der den Aposteln 1mM Hinblick auf die Kirche als zute;l
Formularen gemeiınsam sind, enthalten Aussagen ber das kirch- wurde un die gemeınsame Grundlage der Difterenzierung der
ıche mt, durch die nıcht 11UT die Kirchen der Reformation, Ämter VO  ; Presbyter und Bischof bildet.
sondern die christlichen Kırchen insgesamt untereinander Veli -

bunden sind, WwI1e auch der Vergleich mıiıt dem Formular der b) Die zentralen Funktionen, in denen dieses Amt ausgeübt
Priesterweihe ergab. Evangelische und katholische Miıtglieder wird, sınd:

siıch gemeınsam bewußt, da{fß sıch hıer nıcht iıne Die ftentliche Verkündigung des 1n der Schrift gegebenen und
erschöpfende Lehre VO!] kirchlichen Amt und der Ordination 1m Bekenntnis bezeugten apostolischen Evangeliums;
andelt, wohl ber eine Bezeugung unerläßlicher Elemente, die Verwaltung und Darreichung der Sakramente, insbesondere
die Anspruch daraut haben, eıner solchen Lehre gehören. des Herrenmahles SOW1e des Zuspruchs der Sündenvergebung;
Insbesondere die katholischen Mitglieder des Okumenischen die MIt dem Verkündigungsauftrag verDbDundene Verantwortung
Arbeitskreises konnten teststellen, da{ß sS1e keiner dieser Aus- tür die Einheit der Gemeinde 1mM Glauben Christus; diese

wiıdersprechen mußten, sondern 1n jeder VO  3 ihnen Verantwortung wird dem Bild des Hırten und MIt dem
sentliche Momente ihres eigenen Verständnisses der Priester- Begriff des Leitungsamtes bezeichnet.
weıhe und des priesterlichen Amtes wiedererkennen konnten.
Allerdings bedürfen Fragen W 1e die nach dem Verhältnis von C) Dabei 1St VOorausgeSsetzt oder doch angestrebt, daß der Ordi-
Episkopat un Presbyterat sSOW1e nach der Sakramentalität der nlerte 1n der Ausübung seines Dienstes VO:  3 anderen Ämtern
Ordınation und der priesterlichen Funktion des Amtes noch un: Diıensten umgeben Ist, die ZUr Auferbauung der Gemeinde
weıterer Klärung. iıhm und dem ıhm besonders aufgetragenen Dienst zugeordnet
Der Okumenische Arbeitskreis evangelıscher und katholischer sind.
Theologen fafßrt diese Elemente 1n folgender Weıse nen:;

Vollzugsform der Ördination
Voraussetzungen der Ördination

a) Dıie Ordination 1st eiın gyottesdienstlicher Akt und wird, außer
a) Die Ordinatıion OTraus, dafß ıne konkrete Möglichkeit 1n drıingenden Notfällen, 1mM Gemeindegottesdienst vollzogen.
besteht, das übertragene Amt auszuüben. Nur der autf seine Eıig- Dem Ordınanden und der Gemeinde werden Wesenselemente
Nung Geprüfte darf ordinijert werden vgl 1ım 2,2) Nur dıe und Aufgaben des übertragenden Amtes VOTr Augen gestellt.
Kirche Cottes als 9 die 1m Ordinationsgottesdienst reprä- Dabei wırd dem Ordinanden auch vorgehalten, da das Amt
sentliert 1St durch den Ordinator, die mıtwirkenden Amtsträger seıne Person fordert und da{ß se1ine persönliche Lebens-
und die versammelten Gemeindeglieder, hat die Vollmacht, 1mM führung dem entsprechen mufß Der Ordinand spricht VOr Ott
Gehorsam das Gebot ihres Herrn geeıgnete Personen 1in und der Gemeinde den Fragen nach seiner Bereitschaft das
das kirchliche Amt erufen. Jawort, das die Verpflichtung auf das Bekenntnis der Kırche

einschliefßt.
Der Ordinator 1sSt selbst ordıinijert und ordentlicherweise Irä-

SCI eines übergeordneten episkopalen Amtes. Die ZU Gottes- b) Obwohl die Ordination durch Menschen vollzogen wird,
dienst versammelte Gemeinde stimmt nach rechtzeitiger VOTL- handelt darın zugleıich Ott selbst, indem den Ordinanden 1n
hergehender Bekanntmachung) der Berufung der Ordinanden seinen Diıenst beruft, für diesen Dıenst ausrustet und sendet;
und nımmt durch iıhr Gebet und als Zeuge der Ordinations- enn das übertragende Amt 1St keine beliebige Einrichtung
handlung teıl. der Kırche, sondern beruht auf einem Auftrag Gottes, dem seine

Verheißung gilt.

Wesenselemente des übertragenen mies C) Für die Ordinationshandlung konstitutiv 1St das fürbittende
erabflehen des eıistes auf die Person des Ordinanden. Dies

a) Wenngleich jeder Christ durch die Taufe 1n das eılıge Got- geschieht durch Gebet iın Verbindung mMIi1It Handauflegung. Eıine
tesvolk des Neuen Bundes eingegliedert 1st und dadurch Anteil Eınsetzung der Handauflegung durch Jesus 1sSt WAar 1n der

dem königlıchen Priestertum des Gottesvolkes hat, darum Schrift nıcht bezeugt; die Handauflegung 1St edoch nıcht NUur

auch ZU!T Bezeugung des Evangelıums 1n seınem persönlichen der Ausdruckskraft dieses Gestus, sondern VOTL allem
Lebenskreis aufgerufen ISt, kann doch die öffentliche Verkün- seınes bıs 1n die apostolische Zeıt zurückreichenden Alters
digung des Evangelıums und die Verwaltung der Sakramente und seiıner ökumenischen Geltung unersetzbar als Zeichen der

Einheit des ırchlichen Amtes.1Ur VO:  - dem ausgeübt werden, dem durch die Kırche das Amt
übertragen 1St vgl AIV) Der Dienst der öftentlichen
Evangeliumsverkündigung vgl Apg 6,4) 1St 1mM Unterschied Als Auftrag des Herrn 1St das Amt der Person des Ordinier-
den treien Charismen und Dıensten eın Amt, das 1m eschicht- ten eın für allemal auferlegt. Die Übertragung des Amtes 1St
lıchen und sachlichen Bezug steht dem besonderen Auftrag, einmalig und wırd nıcht wiederholt


